
GRUNDFÄHIGKEITSVERSICHERUNG FÜR 
KRANKENPFLEGER
Die Allianz KörperSchutzPolice (KSP)

BEDARFSGERECHTER SCHUTZ

DAS BIETET DIE KSP DER ALLIANZ

• Monatliche Rente: Die KörperSchutzPolice bietet zuverlässige Ab-
sicherung gegen die finanziellen Folgen bei Beeinträchtigung von 
mindestens einer versicherten Grundfähigkeit.

• Flexibilität: Die Rente der KSP kann anlassunabhängig oder z.B. 
bei Erhöhung des Einkommens oder Änderung der persönlichen 
Situation (z.B. Heirat oder Geburt eines Kindes) erhöht werden.1

• Soforthilfe: Bei bestimmten schweren Krankheiten ist eine Kapital-
leistung in Höhe einer oder zweier Jahresrente/-n zuwählbar.

Die Allianz KörperSchutzPolice passt zu Ihren täglichen Aufgaben 
und sichert Ihre Arbeitskraft bei z.B. diesen Beeinträchtigungen:

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Monatliche Rente: 1.000 € 
Monatlicher Zahlbetrag*: 41,49 € 
plus Kapital bei 
schwerer Krankheit 12.000 € 
Monatlicher Zahlbetrag*: 8,53 € 
Monatlicher Zahlbeitrag gesamt: 50,02 €

Monatliche Rente: 1.500 € 
Monatlicher Zahlbetrag*: 61,70 € 
plus Kapital bei 
schwerer Krankheit 18.000 € 
Monatlicher Zahlbetrag*: 12,80 € 
Monatlicher Zahlbeitrag gesamt: 74,50 €

Monatliche Rente: 2.000 € 
Monatlicher Zahlbetrag*: 81,91 € 
plus Kapital bei 
schwerer Krankheit 24.000 € 
Monatlicher Zahlbetrag*: 17,07 € 
Monatlicher Zahlbeitrag gesamt: 98,98 €

Beitragsbeispiel für:
Krankenpfleger
25 Jahre

Die KSP ist die alternative Absicherung für alle, die beruflich vor al-
lem körperlich tätig sind. Ob durch Verschleiß, Krankheit oder Unfall 
– durch die KSP sind Sie bei einer Beeinträchtigung von bestimmten 
körperlichen oder geistigen Grundfähigkeiten durch eine monatliche 
Rente inklusive Beitragsbefreiung gut abgesichert. Versichert sind 
wichtige Grundfähigkeiten, die täglich gebraucht werden. Außerdem 
kann optional eine lebenslange Absicherung eines zusätzlichen 
Pflegeschutzes und bei bestimmten schweren Krankheiten, z.B. Krebs 
(Einmalzahlung)1, eingeschlossen werden.

Sie sind nicht mehr in der Lage, mit dem linken oder 
dem rechten Arm in Schulter  bzw. Brusthöhe zu 
arbeiten, um z. B. einen Infusionsbeutel an einem 
Infusionsständer zu befestigen.

Sie sind nicht mehr in der Lage, mit den Händen 
einen Gegenstand von 5 Kilogramm von einem 
Tisch zu heben und 5 Meter weit zu tragen, z. B. ein 
Tablett mit Medikamenten, oder Patientenessen 
zum Krankenbett zu bringen.

Sie sind nicht mehr in der Lage, mit der rechten 
oder mit der linken Hand z. B. eine Schere bestim-
mungsgemäß zu benutzen oder eine subkutane 
Spritze zu verabreichen.

* monatlicher Zahlbeitrag nach Verrechnung der Überschussanteile. 
Die Überschussanteile sind nur für das erste Versicherungsjahr garan-
tiert und können sich in den Folgejahren ändern. Stand: 01.09.2020. 
Die Preisbeispiele dienen einer ersten Orientierung. Letztendlich gilt 
der Antrag.

 1 Die genauen Leistungsvoraussetzungen sind den AVB zu entnehmen.



Jetzt in die Zukunft starten.  
Informieren Sie sich bei uns. Persönlich. Digital.

Die Allianz verfügt als einer der leistungsstärksten Versicherer für Einkom-
mensvorsorge über langjährige Erfahrung und Kompetenz.
Top Preis-Leistungs-Verhältnis bei Grundfähigkeitsversicherungen.

DAS SPRICHT FÜR UNS

ECKDATEN IM ÜBERBLICK

Mindestbeitrag Keiner

Mindestrente 600 € jährlich (nach Beitragsfreistellung: 200 € jährlich)

Höchstrente 60.000 € jährlich

Mindest-/Höchsteintrittsalter 15 Jahre/54 Jahre

Höchstendalter 67 Jahre

Mindestversicherungsdauer 1 Jahr

Beteiligung an den Überschüs-
sen

Vor Eintritt des Leistungsfalles: standardmäßig Verrechnung; alternativ: Überschuss-
rente oder Ansammlungsbonus  
Nach Eintritt des Leistungsfalles: Zusatzrente

Gesundheitsprüfung Ja

OPTIONAL ABSCHLIESSBAR

Kapitalleistung bei Eintritt einer der versicherten schweren Krankhei-
ten  – Krebs, Herzinfarkt, Querschnittslähmung, Multiple Sklerose, Koma 
oder Schlaganfall – ist eine einmalige Kapitalzahlung in Höhe von einer 
oder zwei Jahresrenten versicherbar.1 Pflegezusatzrente inkl. Pflege-
anschlussoption, um Pflegerisiken während und nach dem Berufsleben 
abzufangen.

1  z. B. Gebrauch der Beine, Gebrauch eines Armes, 
Gebrauch einer Hand, Knien oder Bücken, Heben und 
Tragen, Sitzen, Stehen, Greifen und Halten, Schreiben, 
Autofahren, Sehen, Hören, Sprechen, Gleichgewichts-
sinn, Intellekt. 2 Die genauen Leistungsvoraussetzun-
gen sind den AVB zu entnehmen.

Hauptvertretung Mag.phil. Arne Behr

Arne Behr

Seestern-Pauly-Str. 2, 21493 Schwarzenbek

arne.behr@allianz.de


